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GRUNDLAGENBERICHT Stadtqemeinde Hainburq/Donau

VORBEMERKUNG

Im Zuge der gegenständlichen Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der
Stadtgemeinde Hainburg a. d. Donau erfolgt eine generelle Neudarstellung bzw.
Überarbeitung des Raumordnungsprogramms. Dabei wird unter anderem ein örtliches
Entwicklungskonzept gern. §13 NÖ ROG idgF. und Konzepte für die Bereiche „Landschaft“
und „Verkehr“ erstellt. Das örtliche Entwicklungskonzept mit den Zielen und Maßnahmen
sowie der Flächenwidmungsplan werden als Bestandteil der Verordnung des örtlichen

Raumordnungsprogramms vom Gemeinderat beschlossen und stellen künftig die Richtlinien
für einen umfassenden kommunalen Entscheidungsprozess dar.

Es erfolgt eine ausführliche Grundlagenforschung (Dokumentation der

Entscheidungsgrundlagen), im Rahmen derer unter anderem auch Pläne erstellt werden, die
gleichermaßen in digitaler Form gespeichert werden und den aktuellen Bestand der
Planungsgrundlagen darstellen. (z.B. Grundausstattungsplan, Baulandausnutzung,
Naturräumliche Grundlagen etc.)

Die an die örtliche Planung gestellten Anforderungen bestehen primär aus der
Zusammenführung überregionaler Festlegungen, der Erfassung der essentiellen
naturräumlichen Faktoren und gegebenenfalls deren Erhaltung, sowie der detaillierten
Erhebung und Bewertung des zukünftigen möglichen baulichen Entwicklungspotentials.
Dieses ist insbesondere im Hinblick auf die Schaffung einer hohen Wohnqualität genau zu
überprüfen.

Eine voraussichtige und sorgfältig durchgeführte Planung verhindert unsystematische
Entwicklungen, Zersiedelungstendenzen und Beeinträchtigungen der Wohnqualität durch
Nutzungskonflikte.

Aufgrund der digitalen Aufbereitung des Katasters und der verbesserten technischen
Möglichkeiten werden eine detaillierte Grundlagenforschung und eine präzisere Planung
ermöglicht. Die planliche Darstellung des Flächenwidmungsplanes und der Grundlagenpläne
erfolgt in digitaler Form u.a. als Grundlage für computerunterstützte räumliche Analysen
mittels Geographischen Informationssystemen (GIS). Die digitale Katastermappe (DKM)
umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Hainburg a. d. Donau. Durch die
digitalen Planungsgrundlagen und das angewendete Softwaresystem wurde die örtliche
Planung nach dem neuesten Stand der Technik ermöglicht.

Mai 2012dieLandschaftsplaner.at ZT-GmbH
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1 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

1.1 NÖ RAUMORDNUNGSGESETZ 1976
(LGBI. 8000- 24 vom 20.06.2011 )

§13 Örtliches Raumordnungsprogramm

(1) Ausgehend von den Zielen dieses Gesetzes und den Ergebnissen aufbereiteter
Entscheidungsgrundlagen hat jede Gemeinde ein örtliches Raumordungsprogramm
aufzustellen und zu verordnen. Dabei ist auf Planung und Maßnahmen des Bundes,
des Landes und benachbarter Gemeinden Bedacht zu nehmen, soweit sie für die
Raumordnung relevant sind.

(2) Das örtliche Raumordnungsprogramm hat die Planungsziele der Gemeinde
festzulegen und jene Maßnahmen zu bezeichnen, die zur Erreichung dieser Ziele
gewählt werden. Die Verordnung des örtlichen Raumordnungsprogramms muss
jedenfalls ein Entwicklungskonzept sowie einen Flächenwidmungsplan enthalten.

(3) Im Entwicklungskonzept sind die Ziele des örtlichen Raumordnungsprogramms -
soweit dies thematisch möglich ist - als Plandarstellung räumlich zu konkretisieren,
wobei die Planungsrichtlinien des § 14 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden sind.

(4) Die Gemeinden haben bei der Erstellung oder Abänderung eines örtlichen Raum-
ordnungsprogrammes fachlich geeignete Personen heranzuziehen.

(5) Die Gemeinde hat als Grundlage für die Aufstellung oder Änderung des örtlichen
Raumordnungsprogrammes den Zustand des Gemeindegebietes durch Untersuchung
der gegebenen naturräumlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Gegebenheiten zu erforschen sowie deren Veränderungen ständig zu beobachten. Die
Ergebnisse sind zu dokumentieren.
Das Ausmaß der als Bauland gewidmeten bebauten sowie unbebauten Flächen ist in
einer Flächenbilanz zu erfassen, auf aktuellen Stand zu halten und der
Landesregierung auf Anfrage bekannt zugeben.
Die Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen hat alle Umstände und Analysen zu
enthalten, welche die Festlegungen des örtlichen Raumordnungsprogrammes in
nachvollziehbarer Weise begründen. Bei der Aufstellung ist das Ergebnis
insbesondere darzustellen in:

1. Plänen mit folgendem Inhalt:
• Naturräumliche Gegebenheiten
• Grundausstattung
• Betriebsstättenplan
• Bauliche Bestandsaufnahme
• Verkehrskonzept
• Landschaftskonzept

2. Planungsbericht mit folgendem Inhalt:
• Grundlagenbericht
• Erläuterungsbericht zum Flächenwidmungsplan
• Erläuterungsbericht zum Entwicklungskonzept
• Umweltbericht über die strategische Umweltprüfung
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1.2 AUSWIRKUNGEN

Der Beschluss eines örtlichen Raumordnungsprogramms durch den Gemeinderat soll
zukünftig eine geordnete Siedlungsentwicklung in der Stadtgemeinde Hainburg a. d. Donau
gewährleisten.

Das Örtliche Raumordnungsprogramm enthält neben den bindenden Vorschriften des
Flächenwidmungsplanes auch Vorgaben für die zukünftige geordnete Entwicklung der
Gemeinde (Entwicklungskonzept).
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2 LAGE IM RAUM UND UMLANDBEZIEHUNGEN

Die Stadtgemeinde Hainburg an der Donau zählt 5.945 Einwohner (Stand 17.11.2011) und
befindet sich im östlichen Teil des niederösterreichischen Industrieviertels, an der

Österreichisch-slowakischen Grenze.
Die im Bezirk Bruck an der Leitha gelegene Stadtgemeinde weist eine Fläche von 25,03 km 2

auf und somit eine Bevölkerungsdichte von 237 Einwohnern pro Quadratkilometer auf.
Die angrenzenden Gemeinden sind im Westen Bad Deutsch-Altenburg, im Süden
Hundsheim und im (Süd)osten Wolfsthal, die allesamt im Bezirk Bruck an der Leitha liegen.
Als östlichste Stadt Österreichs liegt Hainburg sowohl naturräumlich als auch administrativ
betrachtet im Bereich mehrerer Grenzregionen, wodurch ihr geschichtlicher Werdegang
stark geprägt wurde.
Im Nordosten bildet die Donau den Grenzfluss zur benachbarten Slowakei, dessen
Hauptstadt Bratislava (Pressburg) mit dem Stadtteil Devin (Theben) im unmittelbaren
Nahebereich liegt. Das nördlich an Hainburg angrenzende Engelhartstetten kommt bereits
im Bezirk Gänserndorf zu liegen, wobei auch hier die Donau als Grenzfluss fungiert und die
natürliche Grenze zum Marchfeld bildet.
Das Hainburger Siedlungsgebiet liegt zwischen dem Braunsberg (346 m) im Osten, der den
Hundsheimer Bergen und somit geologisch bereits den kleinen Karpaten zugezählt wird,
sowie der Donau im Norden und den Hundsheimer Bergen im Süden. Dem kurzen
Durchbruchstal der Donau, die an dieser Stelle das österreichische Staatsgebiet verlässt
(„Hainburger“, „Thebener“ oder „Ungarische Pforte“), wurden seit jeher wichtige strategische
Funktionen zuteil. Bereits in der Römerzeit und den folgenden Völkerwanderungen bildeten
der Braunsberg und der Thebener Kogel eine Verteidigungslinie, die im Mittelalter durch die
befestigte Stadt Hainburg weiter ausgebaut wurde.
Zahlreiche gut erhaltene Bauwerke zeugen bis heute von dieser Zeit, so auch die
Burganlage am innerstädtischen Schlossberg, der mitunter das Stadtbild entscheidend
prägt. Als weitere bedeutende Bauwerke sind die Stadttore (Wiener-, Ungar- und Fischertor)
und Türme (z. B. Wasserturm) der Stadtmauer, die Pfarrkirche, der Pfarrhof und der
romanische Karner, zahlreiche Bürgerhäuser mit deutlich erkennbaren gotischen Einflüssen,
die Ruine Röthelstein sowie die Stadtanlage selbst mit dem historischen Stadtkern (Alte
Poststraße, Anger, Freiungsstraße etc) anzuführen.
Hainburg weist mit der 2,5 km langen Stadtmauer, den drei erhaltenen Toren und 15
Türmen aus dem 13. Jhdt. ein bedeutendes kulturelles Erbe auf und ist Teil der
„Stadtmauerstädte Niederösterreichs“, der weitere neun Städte des Bundeslandes
angehören.

Hainburg war seit jeher ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt und liegt im
Kreuzungsbereich wichtiger Verkehrswege, die von der zwischenstaatlichen bis zur
regionalen Ebene reichen. Sowohl in Nord-Süd, als auch in West-Ost Richtung gibt es
Routen, die eine lange historische Entwicklung durchmachten (z.B. die Bernsteinstraße oder
der Wasserweg Donau), wobei deren Bedeutung mit wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen seit jeher eng verknüpft war.
In jüngerer Vergangenheit stellte bis zur Eröffnung der Nordost-Autobahn A6 die durch
Hainburg verlaufende B9 Pressburger Straße die wichtigste Straßenverbindung zwischen
Wien und Bratislava dar. Die Lokalbahn S7 Wien - Hainburg - Wolfsthal führt durch das
Stadtgebiet und offeriert drei Bahnhofsstationen. Zusätzlich dient das regionale Busnetz der
öffentlichen Verkehrsinfrastruktur. Auch die Anlegestelle des Hainburger Hafens dient der
Personenbeförderung, wenngleich auch nur zu touristischen Zwecken.

Das Gemeindegebiet Hainburg an der Donau liegt in einer Region, die als geographisches
Zentrum Europas bezeichnet werden kann und in der mehrere bedeutende
geomorphologische Formationen und Landschaftsräume (die Alpen, die Karpaten, das
Pannonische Becken, die Donau sowie March mitsamt ihren Auenlandschaften, das
Marchfeld) aufeinandertreffen.
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Die Stadtgemeinde weist somit naturräumliche Gegebenheiten und Landschaftsbild
prägende Elemente auf, die sehr attraktiv sind und als sensibel und ökologisch hochwertig
betrachtet werden können. Dies spiegelt sich in der Anzahl an Schutzgebieten, die das
Gemeindegebiet berühren, wider. Der Nationalpark Donau-Auen durchquert das
Gemeindegebiet im Norden und Nordwesten, ebenso das Natura 2000 FFH-Gebiet, sowie
das Natura 2000 Vogelschutzgebiet „Donau-Auen östlich von Wien“. Die nördliche
Gemeindehälfte ist überdies Teil des Landschaftsschutzgebietes „Donau-March-Thaya-
Auen . Der südliche Gemeindeteil wird, ebenso wie der Schlossberg, vom Natura 2000-
Gebiet (FFH-Richtlinie) „Hundsheimer Berge“ berührt. Der südliche Bereich des
Braunsberges ist Teil des Naturschutzgebietes „Braunsberg-Hundsheimerberg“.

Geopolitisch betrachtet befindet sich die Stadtgemeinde nicht mehr in der Randlage, in die
sie durch die politischen Zäsuren des Zweiten Weltkrieges gedrängt wurde. Seit dem Fall
des „Eisernen Vorhanges“ 1989 näherten sich die beiden einst miteinander verflochtenen
Großstädte Wien und Bratislava sukzessive an. Politische Meilensteine waren daraufhin der
Beitritt Österreichs zu Europäischen Union 1995, die Erweiterung der Europäischen Union
2004, im Rahmen derer auch die Slowakei beitrat. Der Beitritt der Slowakei zum Schengen
Vertrag Ende 2007 und die Einführung des Euro in der Slowakei am 1. Jänner 2009 bildeten
weitere wichtige Wendepunkte, die die heutigen Rahmenbedingungen in vielen
Lebensbereichen der Region Wien-Bratislava entscheidend prägten. Seit 1. Mai 2011 gilt
u.a. auch für slowakische und ungarische Staatsbürger die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit
auf dem österreichischen Arbeitsmarkt, womit ein weiteres Zusammenwachsen der
„Centrope“-Region gelingen kann.

Das sukzessive Zusammenrücken der beiden Nachbarstaaten Österreich und Slowakei
spiegelt sich auch in der verstärkten Wohnraumnachfrage slowakischer Bürger wider.
Hainburg wird als attraktive Wohnstadt betrachtet, nicht zuletzt wegen der günstigeren
Wohnkosten als im benachbarten Bratislava, wie es beispielsweise im orf.at-Artikel vom
4.8.2007 „Teures Bratislava, billiges Hainburg“, (vgl. http://noe.orf.at/stories/212299,
abgerufen am 21.11.2010) thematisiert wurde.

Hainburg ist die im Zwischenraum Wien-Bratislava größte Gemeinde, die an der räumlich
kürzesten Verbindung (Donau sowie B9) der beiden Großstädte liegt. Die Stadtgemeinde
konnte in den letzten Jahren Bevölkerungsgewinne erzielen, war und ist für die
Umlandgemeinden bedeutender Arbeitgeber. Vor allem die Tabakfabrik Hainburg war als
Traditionsunternehmen, das zur Zeit der Monarchie 2.500 Menschen einen Arbeitsplatz
sicherte, ein Aushängeschild der Stadtgemeinde. Mit Ende 2011 wurde jedoch die zuvor
bereits gedrosselte Produktion endgültig eingestellt. Für die Stadt bedeutet das eine Reihe
von Herausforderungen, die es künftig zu bewältigen gilt. Dennoch kann eine
Neupositionierung Hainburgs funktionieren, wenn es gelingt, Synergieeffekte der
Wachstumsregion Wien-Bratislava zu nutzen. Als ein Austragungsort der NÖ
Landesausstellung 2011 „Erobern - Entdecken - Erleben im Römerland Carnuntum“ konnte
die Stadtgemeinde bereits landesweit auf sich aufmerksam machen.
Im Bereich der örtlichen Raumplanung soll ein vorausschauender Umgang mit verfügbaren
Flächen nicht nur Nutzungskonflikte vermeiden helfen, sondern als gewinnbringende
Chance für die Stadt und die Umlandregion, betrachtet werden.
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Abbildung 1: Stadtgemeinde Hainburg/Donau, Übersichtskarte
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3 Relevante Überörtliche Planungen

3.1 DIE EU - FÖRDERPOLITK 2007 BIS 2013

3.1.1 Grund- und  Leitsätze zur  aktuellen  Förderperiode

(vgl.: http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_

instrumentsZg24231_de.htm)

Die Regionalpolitik der Europäischen Union verfolgt folgende Ziele: Verringerung des
Strukturgefälles zwischen den Regionen der EU sowie Förderung einer ausgewogenen
räumlichen Entwicklung und einer wirklichen Chancengleichheit. Ausgehend von den
Konzepten der Solidarität und des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts bedient sie
sich verschiedener Finanzinstrumente, insbesondere der Strukturfonds und des
Kohäsionsfonds. Mit einer Mittelausstattung von 348 Mrd. EUR ist die Regionalpolitik im
Zeitraum 2007-2013 der zweitgrößte Posten des EU-Haushalts. 1986 wurde der
wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt in der Einheitlichen Europäischen Akte zum ersten
Mal formell als Ziel festgeschrieben. Mit dem Vertrag von Maastricht (1992) wurde die
entsprechende Politik offiziell in den EG-Vertrag aufgenommen (Artikel 158-162).

Die Planungsphase für die Neudarstellung des örtlichen Raumordungsprogrammes, bzw. die
Erstellung des örtlichen Entwicklungskonzeptes der Stadtgemeine Hainburg fällt mit der
Förderperiode 2007 bis 2013 der EU- Strukturpolitik zusammen. Die aktuell konzipierte
Förderpolitik der EU 27 basiert auf den folgenden drei Prioritäten:

1. Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, als deren Voraussetzung der
Binnenmarkt vollendet und unterschiedliche politische Bereiche (Wirtschafts-, Sozial-
und Umweltpolitik) mobilisiert werden müssen; außerdem muss diese Entwicklung
auch die Aspekte Wettbewerbsfähigkeit, Kohäsion und Erhalt und Schutz der
natürlichen Ressourcen einschließen.

2. Ausbau des Konzepts der Unionsbürgerschaft, das sich auf die Vollendung eines
Raums der Freiheit, des Rechts, der Sicherheit und des Zugangs zu den Leistungen
der Daseinsfürsorge stützt.

3. Förderung einer kohärenten Rolle Europas als globaler Partner.

Die neun Ziele aus der vergangenen Planungsperiode 2000 bis 2006 wurden zu drei Zielen
zusammengefasst, die sechs alten finanziellen Instrumente auf drei überbleibende gekürzt.

10
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3.1.2 Die aktuellen  Förderziele der Europäischen Union

013 Un 3' '  e e ’ St r u kturfonds und —Instrumente der europäischen Regionalpolitik 2007 -

Förderperiode 2000-2006 Förderperiode 2007-1013
ziele Fonds Ziele Fonds

Kohäsion Kohäsionsfonds Kohäsion und Konvergenz Kohäsionsfonds
EFRE
ESF

Ziel 1 EFRE
ESF
EAGFL (Garantie und
Ausrichtung)
FIAF

Ziel 2 EFRE
ESF

Regionale Wettbewerbs-fahigkeit u.

Beschäftigung

EFRE
ESF

Ziel 3 ESF

Gemeinschafts in itia tiven:
Interreg
Urban
Equal
Leader*

EFRE
EFRE
ESF
EAG FL*Au  sricht ung

Territoriale Zusammenarbeit EFRE

Entwicklung des ländl. Raun
(außerhalb Ziel 1) u. Fischen

EAGFL-Garantie
FIAF

Entwicklung des ländl. Raums u.
Fischerei

1 EIER
EFF

Quelle: http://www.swp-berlin.orci/common/qet document.php?asset id=4592

Bis Ende 2006 waren die drei Hauptziele der Regionalpolitik folgendermaßen ausgerichtet:
• Ziel 1 betraf die Beseitigung des Entwicklungsrückstandes und konnte nur in

bestimmten Regionen (so genannte „Ziel 1-Gebiete“) zu Finanzhilfen führen. In
Österreich war nur das Burgenland gern. Ziel 1 förderfähig.

• Ziel 2 sollte die Umstellung von Gebieten mit Strukturproblemen erleichtern. Auch
hier gab es eine Gebietskulisse („Ziel 2-Gebiete“). Von der Ziel 2-Förderung
profitierte auch Niederösterreich.

• Ziel 3 sollte die Modernisierung der Bildungs- und Ausbildungssysteme sowie
Beschäftigungsprogramme fördern und konnte in allen jenen Gebieten Förderungen
ermöglichen, die nicht Ziel 1 - Gebiet waren (in Ziel 1 -Gebieten wurden solche
Programme mit gefördert).

Diese Ziele wurden für die Finanzperiode 2007 bis 2013 folgendermaßen geändert:

• Das ehemalige Ziel 1 ist inhaltlich weitgehend erhalten geblieben und lautet nun auf
das Stichwort „Konvergenz“. Durch Förderungen wachstumssteigernder
Bedingungen sollen in 84 Regionen aus 18 Mitgliedsstaaten der EU, das entspricht
16,4 Mio. Einwohnern, deren BIP weniger als 75 % des
Gemeinschaftsdurchschnittes beträgt, sowie 16 „Übergangsregionen“, deren BIP nur
geringfügig über diesem Schwellenwert liegt, Annäherungen an den EU-Durchschnitt
erzielt werden. In Österreich bezieht das Burgenland als Phasing-Out Gebiet
Förderungen aus dem EFRE und dem ESF.

• Ziel 2 und Ziel 3 wurden zusammengelegt und mit dem Schlagwort „Regionale
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ unterlegt. Um diesen Zielanforderungen
gerecht zu werden, wird versucht, durch einen zweifachen Ansatz Fortschritte zu
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erzielen. Zum einen werden Regionen bei der Förderung wirtschaftlicher
Innovationen, unternehmerischer Initiativen und dem Umweltschutz unterstützt. Zum
anderen werden Investitionen in die Humanressourcen gefördert. Als förderwürdig
gelten die 27 Mitgliedsstaaten mit 168 Regionen und 314 Mio. Einwohnern.
In Österreich kommt der ESF im Rahmen des nationalen Programmes „Ziel 2 -
Beschäftigung (ESF)" zum Tragen, wobei das Burgenland ausgenommen ist. Aus
dem EFRE wird je ein regionales Programm für die Bundesländer Kärnten,
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien
gefördert.

• Aus dem ehemaligen Programm der „4 Gemeinschaftsinitiativen“ wurde das
Programm INTERREG, das auf die interregionale Zusammenarbeit ausgerichtet war,
erweitert und zum neuen dritten Hauptziel aufgewertet; es trägt nun die Bezeichnung
„europäische territoriale Zusammenarbeit“. Im Rahmen dieser Zielvorgabe wird
grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf lokaler, regionaler aber auch
transnationaler und interregionaler Ebene gefördert. In Österreich werden somit
sieben grenzübergreifende Programme mit den EU-Nachbarstaaten, sowie drei
transnationale Kooperationen „Central Europe“, „South-East Europe“ und „Alpine
Space II“ mitfinanziert.

„Den inhaltlichen Orientierungsrahmen für die Erstellung der operationellen Programme der
einzelnen Regionen bieten einerseits die Vorgaben der "Strategischen Kohäsionsleitlinien
der Gemeinschaft" sowie der "Nationale Strategische Rahmenplan", in Österreich
STRAT.AT 2007-2013 genannt“1. In Niederösterreich existieren im Rahmen des Programms
„Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ)“ die operationellen Programme:

• Österreich - Tschechien
• Österreich - Slowakei
• Österreich - Ungarn

Die oben genannten Programme wurden am 20. Dezember 2007 von der Europäischen
Kommission genehmigt.

3.1 .3 Operationelles Programm SK - AT 2007- 2013

(vgl. http://www.sk-at.eu/sk-at/de)

An dieser grenzüberschreitenden Kooperation sind die folgenden NUTS Ill-Regionen
beteiligt:

auf slowakischer Seite: die selbstverwaltenden Regionen Bratislava und Trnava

auf österreichischer Seite: Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wiener Umland-Südteil,
Nordburgenland, Wien, Waldviertel, Mostviertel-Eisenwurzen, St. Pölten, Niederösterreich-
Süd und das Mittelburgenland

Die Verwaltungsbehörde ist die Stadt Wien. Das oberste strategische Ziel ist es, eine für
Europa richtungsweisende Region zu schaffen, mit dynamischer, wissensbasierter
Regionalwirtschaft, attraktivem sozialem Umfeld und einer intakten Umwelt. Dabei existieren
zwei thematische Prioritäten, mit denen das strategische Programmziel erreicht werden soll:

Priorität 1: Lernende Regionen und Wettbewerbsfähigkeit (Lissabon-Strategie)
1.1 Grenzüberschreitende Kooperation von KMU, Kooperation bei F&E

1 vgl. http://www.bka.gv.at/site/6093/default.aspx
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1.2 Kulturelle Kooperation, Kooperation im Tourismus
1.3 Bildung und Qualifikation, Integration der Arbeitsmärkte
1.4 Soziale Integration (Sozial- und Gesundheitsdienste)

Priorität 2: Erreichbarkeit und nachhaltige Entwicklung (Göteborg-Strategie)
2.1 Transport und regionale Erreichbarkeit (Planung, Transportorganisation, Logistik)
2.2 Nachhaltige Raumentwicklung und Unterstützung regionaler Verwaltungssysteme
2.3 Kooperation und gemeinsames Management von Naturschutzgebieten
2.4 Energieeffizienz und erneuerbare Energie, Umweltschutz, Risikomanagement

Priorität 3: Technische Hilfe hat horizontalen Charakter und dient dem professionellen und
effektiven Management des Programms.

Abbildung 4: Programmregion Österreich - Slowakei

Quelle: http://www.sk-at.eu/sk-at/imq/map zoom. jpg

Die Pragrammregion umfasst den Hauptbereich der veranschlagten metropolischen Region
CENTROPE und inkludiert das Hinterland des Wien - Bratislava Twin-City- Konzepts
(dieses Konzept ist im Zentrum der größeren CENTROPE Region, welche außerdem die
Stadt Brünn und Teile Westungarns umgibt). Auf den Erfahrungen aus der letzten Periode
2000 - 2006 basierend, wurde der größere, regional- funktionelle Hintergrund der
Programmierung des AT- SK Programms 2007 - 2013 auf die westlichen Teile
Niederösterreichs (Mostviertel- Eisenwurzen) ausgeweitet.
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3.1.4 Programm „Entwicklung des ländlichen Raumes“

(vgl. http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_de.htm)

Das ländliche Entwicklungsprogramm hat in der Förderperiode 2007-2013 die bisherige
emeinsc a sinitiative Leader+ weitestgehend substituiert. Der Finanzierungsmodus wird

u en r? eU 9 esc h a ffenen Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung desländlichen Raumes (ELER) abgewickelt.

Die in der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates festgelegten drei
c werpunktbereiche, auch „thematische Achsen“ für die Entwicklung des ländlichen

Raumes 2007 - 201 3, lauten:
• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft durch die

Förderung der Umstrukturierung, der Entwicklung und der Innovation
• Verbesserung der Umwelt und der Landschaft durch Förderung der

Landbewirtschaftung
• Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Förderung der

Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft
Um ausgewogene politische Maßnahmen zu gewährleisten, sind die Mitgliedsstaaten und
Regionen dazu verpflichtet, die Finanzierung ihrer ländlichen Regionen zwischen diesen drei
Achsen aufzuteilen, wobei ein Teil der Finanzmittel für Projekte verwendet werden muss, die
auf den Erfahrungen mit den Leader Gemeinschaftsinitiativen beruhen (im Österreichischen
Programm auch „Schwerpunkt 4“ genannt).

Der Finanzrahmen des Programms für Österreich beläuft sich auf 3,911 Milliarden Euro,
wovon mindestens 10% für den Schwerpunkt 3 aufgebracht werden müssen. 2

Abbildung 5: Aufteilung EU-Mittel, Ländlicher Raum Österreich, schwerpunktbezogen

�v�v T.T’L; ;
EU-FinaiKmfael

absolut
in Mio. EUR -

g �v�v w
; ELi-I-iiianzVriifct

, .. ..

Zuordnung von
M'keln des 4 auf d»

an tfa«ß ScMvf epvnk in %
.„X

Schw/punU i 540.86 13,83 15,05

2.828,51 72,31 72,43 d

Schwankt 3 254.05 6.50 10.03

Schwerpunkt 4 213,68 5.46 5.46

Technische Hilfe 74,37 190 1,90

Summe 3,911.47 100 w»

I) Gemäß Artikel 17 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 16982005 sind Mindestens 5 % der gesamten Beteiligung des ELER filr
Schwerpunkt 4zu reservieren. Dieser Betrag ist Teil der auf die anderen Schwerpunkte verteilten Betrüge. Es wird erwartet, dass

der größere Teil von Leader mit Maßnahmen des Schwerpunktes 3 umgesetzt wird.

Quelle: Österreichisches Programm für die Entwicklung des Ländlichen Raumes 2007-2013,  S. 69

2 vgl. http://www.europainfo.at/dokumente/Strukturpolitik%20(2007-2013).pdf
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3.1.5 EU Regionalpolitik 2014+

Überlegungen zur Ausgestaltung der Periode 2014+ sind seit geraumer Zeit im Gange

(www.oerok.gv.at/eu-regionalpolitik/eu-kohaesionspolitik-2014.html). Als Startpunkt dazu
kann, die vom Europäischen Rat im Juni 2010 verabschiedete neue Leitstrategie „Europa
2020 gesehen werden, welche drei thematische Prioritäten

• intelligentes Wachstum
• nachhaltiges Wachstum
• integratives Wachstum,

fünf Kernziele
• 75 % der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren sollten in Arbeit stehen
• 3 % des BIP der EU sollten für F&E aufgewendet werden
• die 20-20-20-Klimaschutz-/Energieziele sollten erreicht werden (einschließlich einer

Erhöhung des Emissionsreduktionsziels auf 30 %, falls die entsprechenden
Voraussetzungen erfüllt sind)

• der Anteil der Schulabbrecher sollte auf unter 10 % abgesenkt werden, und
mindestens 40 % der jüngeren Generation sollten einen Hochschulabschluss haben

• die Zahl der armutsgefährdeten Personen sollte um 20 Millionen sinken

und sieben Leitinitiativen vereint:
• „Innovationsunion“
• „Jugend in Bewegung“
• „Digitale Agenda für Europa“
• „Ressourcenschonendes Europa“
• „Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung“
• „Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten“
» „Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut“ 3

Bereits am 17. Dezember 2005 hat der Europäische Rat Einvernehmen über die Finanzielle
Vorausschau 2007-2013 der Union erzielt. Von den Gesamtmitteln für die Kohäsionspolitik,
die sich auf 307,619 Mrd. EUR für die EU27 belaufen, werden die Konvergenzregionen
251,33 Mrd. EUR erhalten, einschließlich der 61,518 Mrd. für den Kohäsionsfonds und
12,521 Mrd. EUR für die Regionen, die eine vorübergehende Sonderunterstützung
bekommen. 48,789 Mrd. EUR stehen der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung zur Verfügung (einschließlich der 10,385 Mrd. EUR für die Regionen, die eine
vorübergehende Sonderunterstützung bekommen). Die territoriale Zusammenarbeit
bekommt 7,5 Mrd. (http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/finper/finper1_de.htm,
abgerufen am 20.1 0.201 1 ).

3.2 EUREGIOS IN NIEDERÖSTERREICH

„Eine EUREGIO erleichtert die grenzüberschreitende Kooperation und Kommunikation von
Gemeinden, Städten, Bezirken und Projektträgern. Das besondere Merkmal einer EUREGIO
ist der Entwicklungsansatz "von unten", bei dem möglichst viele Partner der Region im
Mittelpunkt stehen. Projektvorschläge können vor Ort professionell aufbereitet, abgestimmt
und betreut werden“. 4

Niederösterreich hat Anteil an 2 Euregios:

3 Europäische Kommission, 2010, S. 5 f.
4 vgl. Technische Universität Wien, MECCA Environmental Consulting, 2000, Regionsprofil und Befragungsergebnisse der
österreichischen Fallstudienregion Euregio Weinviertel/Westslowakei/Südmähren. S. 3 [WWW Dokument], Verfügbar unter:
www.tu-dresden.de/ioer/statisch/PLAIN/Pdf/er_wein.pdflDatum des Zugriffs: 2.9.2010]
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• Euregio Weinviertel-Südmähren-Westslowakei, welche das
niederösterreichische Weinviertel, die tschechische Region Pomoravi und die
westslowakische Zähorie umfasst.

• Euregio Silva Nortica, die die fünf Bezirke im Waldviertel und vier südböhmische
Bezirke mit einschließt.

Die Stadtgemeinde Hainburg an der Donau ist demnach bei keiner Euregio Mitglied.
Unmittelbar nördlich der Stadtgemeinde verläuft allerdings die Grenze der Euregio
West/Nyugat Pannonia, die 1997 gegründet wurde und aus den Bezirken Gänserndorf,
Hollabrunn, Korneuburg und Mistelbach besteht.

3.3 CENTROPE

In CENTROPE, der Europa Region Mitte, leben und arbeiten rund 6,6 Millionen Menschen.
Dieser neu entstandene Gemeinschaftsraum ist nun durch die EU-Erweiterung in seiner
Gesamtheit Teil des europäischen Binnenmarktes. Die Region CENTROPE besteht aus
dem tschechischen Kreis Südmähren, den slowakischen Kreisen Bratislava und Trnava, den
ungarischen Komitaten Györ-Moson-Sopron und Vas und den österreichischen
Bundesländern Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Es liegt nahe, alle Anstrengungen zu unternehmen, um aus diesem Raum eine
qualitätsvolle, prosperierende Europaregion zu machen, in der die vorhandenen
Kompetenzen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik und die gegebene Vielfalt an
Sprachen und Kultur gemeinsam für eine dynamische Entwicklung genutzt und gebündelt
werden.

Abbildung  6: CENTROPE - Europaregion  Mitte

Quelle; Majj nq
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Die politischen Entscheidungsträger haben in insgesamt vier Willenserklärungen vereinbart,
den Aufbau der Europa Region Mitte - CENTROPE zu initiieren, zu forcieren und zu
unterstützen.

In den von den Ländern Wien, Niederösterreich und Burgenland getragenen Interreg IIIA-
Projekten "BAER - Building a European Region" (= CENTROPE Europa Region Mitte), bzw.
„BAER 11“, wurden von Juli 2003 bis April 2006, bzw. von Juli 2006 bis Dezember 2007 die
notwendigen Vorarbeiten und Entwicklungsschritte geleistet, die die Etablierung von
CENTROPE als grenzüberschreitende Region und verbindliche Kooperationsstruktur
ermöglichen.

3.3.1 Die Ziele des Projekts CENTROPE

CENTROPE ist das Leitprojekt, das für die "Europa Region Mitte" einen multilateralen,
verbindlichen und nachhaltigen Kooperationsrahmen für die Zusammenarbeit von
Gebietskörperschaften, Unternehmen und gesellschaftlichen Einrichtungen schaffen wird.

Das Leitprojekt soll dazu beitragen, bestehende grenzüberschreitende Aktivitäten und
zukünftige Bestrebungen zur multilateralen Zusammenarbeit zu koordinieren, zu vernetzen
und neue Impulse zu setzen. Zudem wird mit professionellem Schnittstellen- und
Entwicklungsmanagement daran gearbeitet, zwischen möglichst vielen Bereichen Synergien
zu schaffen, die zum Vorteil aller Beteiligten werden.

Die Mobilisierung und das Engagement öffentlicher, kommerzieller und gesellschaftlicher
Einrichtungen, tragen zur Stärkung der Gesamtregion bei. Hierbei befasst man sich mit
Forschung und Ausbildung ebenso wie mit Wirtschaft und Arbeitsmarkt, mit
Regionalentwicklung, Infrastruktur, Kultur, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit. An
Hand von Pilotprojekten wurden dafür bereits Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt,
sowie Daten- und Informationsaustausch betrieben.

Die jüngsten Pilotprojekte der Initiative lauten “Regional Development Report”, der bereits
fertiggestellt wurde, “Infrastructure Assessment Tool” und “Culture and Tourism Marketing”,
die beide bis 2012 laufen, bzw. fertiggestellt sein sollen.

Vor dem Hintergrund des Wegfalls der letzten Einschränkungen der grenzüberschreitenden
Arbeitsmarktmobilität, kam es am 5. Mai in Györ zum CENTROPE-Gipfel 2011, auf dem
Politiker und Experten der Region über die Möglichkeiten und Herausforderungen der
Zukunft diskutierten.

3.4 STADT- UMLANDKOOPERATION  BRATISLAVA  KOBRA,  KOBRA+  UND
KOBRA_2010

Die dynamische Entwicklung der Stadt Bratislava geht mit raumwirksamen Effekten wie
Siedlungsentwicklung, Freizeitbedürfnis und Naherholung einher. Um diese ins
österreichische Umland ausstrahlenden Begleiterscheinungen besser abschätzen zu
können, wurden im Auftrag der Raumplanungsabteilungen der Länder Burgenland und
Niederösterreich im Rahmen der Projekte KOBRA, KOBRA+ und KOBRA 2010 räumliche
Entwicklungsperspektiven für die österreichischen Nachbargemeinden erarbeitet.

Die KOBRA Projektregion umfasst 14 österreichische Gemeinden, die in zwei Bundesländer
und drei Bezirke gegliedert sind. Auf niederösterreichischer Seite befinden sich: Bad
Deutsch Altenburg, Berg, Hainburg an der Donau, Hundsheim, Prellenkirchen, Wolfsthal,
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Eckartsau, Engelhartstetten, Lassee und Marchegg. Die burgenländischen Gemeinden sind
Deutsch Jahrndorf, Edelstal, Kittsee und Pama (siehe Abb. 7).

Die Projektregion kann als ländlich charakterisiert werden, per Volkszählung 2001 hatten
22.515 Menschen ihren Hauptwohnsitz in einer der oben genannten Gemeinden. Dies
entsprach einer Bevölkerungsdichte von 54 Einwohner/km 2.

Nach den Ergebnissen der Mini-Registerzählung der Statistik Austria am 31.10.2008
(Bevölkerungszahl für den Finanzausgleich) zu urteilen, erfuhr die Projektregion ein
durchschnittliches Bevölkerungswachstum von 3,9 % (876 Personen) auf 23.391 Einwohner,
wobei alle Projektgemeinden bis auf Eckartsau und Edelstal positive Zuwachsraten
verzeichnen konnten.

Abbildung 7: Verwaltungsgrenzen KOBRA Projektregion, Stand 2005

Quelle: PGO, KOBRA 2010 Stadt-Umland Kooperation Bratislava
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Mit dem Projekt KOBRA wurden im Zeitraum 2002 bis 2003, also noch vor der EU-
Osterweiterung, zunächst die Realsituation und vorhandene überörtliche Planungen in der
Projektregion erhoben, Entwicklungsperspektiven, sowie rechtliche Aspekte
grenzüberschreitender Planung bewertet und Leitvorstellungen für die mittel- und langfristige
Entwicklung erarbeitet. Darüber hinaus wurden persönliche Gespräche mit den
Bürgermeistern der österreichischen Gemeinden der Projektregion, sowie mit
österreichischen Experten und Stadtteilbürgermeistern von Bratislava geführt. Somit sollten
subjektive Meinungen, also die „Stimmung in der Region“ ebenso in die Bewertung der
Entwicklungsperspektiven einfließen. Es zeigten sich im KOBRA Bericht 2004 zahlreiche
Übereinstimmungen bei der Analyse der positiven Aussagen der österreichischen
Bürgermeister und Experten. Demnach wurde mit einem leichten Bevölkerungszuwachs und
einer dadurch bedingten Verringerung der Abwanderung in der Region gerechnet.
Wirtschaftliches Wachstum, die Steigerung hoch qualifizierter Arbeitsplätze, sowie die
bessere Auslastung (touristischer) Infrastruktur aber auch die Verbesserung der
Umweltstandards in der Slowakei wurden immer wieder angesprochen. Allerdings
erwarteten sich lediglich zwei Bürgermeister in Zukunft verstärkte Zusammenarbeit bei
grenzüberschreitenden Projekten sowie Know-how-Austausch.

Die slowakischen Erwartungen zeigten sich den österreichischen nicht unähnlich. Die
negativen Erwartungen auf österreichischer Seite thematisierten vor allem erhöhtes
Verkehrsaufkommen, aber auch die Angst vor dem Anstieg der Kriminalität und der illegalen
Zuwanderung. Seitens der slowakischen Stadtteilbürgermeister wurden fast keine negativen
Auswirkungen erwartet, jeweils eine Stellungnahme in Bezug auf den möglichen
Beitrittsschock, sowie auf steigende Immobilienpreise in der Grenzregion wurden genannt.
Die Auswertungen der bereits bestehenden überörtlichen Planungen im KOBRA Bericht
2004 ergaben ein relativ einheitliches Bild, in dem positive Chancen für die Entwicklung des
Tourismus und der Naherholung gesehen wurden. In Bezug auf Wirtschaftsentwicklung
weist das Leitbild für die räumliche Entwicklung des Landes Niederösterreich infolge der
Niedriglohnkonkurrenz auf den enormen Anpassungs- und Rationalisierungsdruck hin.
Demzufolge sollte die Ansiedlung von kleinen und mittleren Unternehmen, Betriebs- und
Umweltberatung, sowie „auf Kunden aus dem benachbarten Ausland orientierte
Dienstleisungs- und Handelsbetriebe“ gefördert werden. Auch das Kleinregionale
Entwicklungskonzept Auland Carnuntum fordert die Entwicklung spezialisierter
Wirtschaftsangebote und nicht etwa lohnintensiver Betriebe.

Die Rolle der Landwirtschaft wird in den Planungsdokumenten für die Gemeinden nördlich
der Donau (Kleinregionales Entwicklungskonzept Donaustadt - Marchfeld Süd) etwas
differenzierter betrachtet als für die südlichen Gemeinden (Kleinregionales
Entwicklungskonzept Auland Carnuntum). Allgemein wird dennoch, ähnlich wie bei der
gewerblichen Wirtschaft, die Entwicklung eines qualitativ spezialisierten, auf den Kunden in
den nahen Großstädten ausgerichteten Angebotes landwirtschaftlicher Produkte empfohlen.
Eine mögliche Stärke der Region wird in der möglichen Vernetzung mit bereits vorhandenen
landwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen gesehen.

Die Aussagen zur Verkehrsinfrastruktur lassen in den überörtlichen Planungsdokumenten
allerdings konkrete zukunftsbezogene Forderungen vermissen. Forderungen der
Beibehaltung regionaler Eigenheiten in Bezug auf die Siedlungsstrukturen sowie auf engerer
Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten auf institutionellem, wirtschaftlichem und
soziokulturellem Gebiet wurden dafür erörtert.

Aufbauend auf den Ergebnissen dieses ersten Arbeitsprozesses wurde mit der
Nachfolgestudie KOBRA+ unter der Leitidee der „Biosphärenregion/Grüne Mitte“ ein
Rahmenkonzept des räumlichen Leitbildes erstellt.
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3.4.1 KOBRA+

Für das „Räumliche Leitbild - Rahmenkonzept" wurden Nutzungsansprüche koordiniert und
der Handlungsspielraum für die Projektgemeinden aufgezeigt. Diese zwischengemeindliche
Abstimmung soll die fachübergreifende, interkommunale Zusammenarbeit erleichtern,
regionale Reibungsverluste vermeiden helfen und Synergieeffekte durch eine einheitliche
Betrachtung freisetzen.

Einer Negativplanung folgend, in der Flächen ausgeklammert wurden, die zukünftige
Siedlungsentwicklungen beschränken, wurden einerseits potenziell gebietsbezogene
Leitfunktionen, die auf regionale endogene Potenziale aufbauen, sowie ortschaftsbezogene
Leitfunktionen, die v.a. auf lokalen Wohnqualitäten aufbauen, herausgearbeitet. Im
„Räumlichen Leitbild" (in Abb. 8 ist der Teilbereich Nord abgebildet), wurden diese
kombiniert und mit baulichen Entwicklungsmöglichkeiten auf Gemeindeebene dargestellt.

Für Marchegg, Bad Deutsch-Altenburg und Hainburg an der Donau wurden die
ortschaftsbezogenen Leitfunktionen „Wohnen mit historischem bzw. urbanem Flair“
festgelegt. Diese Festlegung soll als identitätsstiftender Indikator dienen, der erhalten und
ausgebaut werden soll.
Die landschaftsbezogene Leitfunktion wurde sowohl für die nördliche Hälfte des Hainburger
Gemeindegebietes, als auch für die Flächen südlich des Siedlungskörpers als „Natur- und
Landschaftsraum“ mit dem Potenzial „Umwelt- und sozialverträglicher Tourismus“
festgehalten. Auch die innerörtlichen Bereiche des Schlossberges wurden dieser Funktion
zugewiesen. Die Erhaltung der Natur und ihre Erschließung für den Besucher sind zwei zu
vereinende Ziele, die gelingen soll, indem Schutz- und Entwicklungsziele von allen Akteuren
getragen werden.
Die Bereiche innerhalb des Siedlungskörpers, mit Ausnahme des Schlossberges, jene im
südwestlichen Anschluss in Richtung Bad Deutsch-Altenburg sowie in den östlichen
Nahebereichen des Siedlungskörpers wurden mit der gebietsbezogenen Leitfunktion
„Tourismus“ und dem Potenzial „Gesundheit, Kultur“ versehen.
Die verbleibenden Gemeindeflächen, die im östlichen Anschluss an den Siedlungskörper
südlich der Landesstraße B9 und der Bahnstrecke der S7 zu liegen kommen wurden der
„Naturverträglichen Landwirtschaft“ mit dem Potenzial „Hochwertige Biologische
Erzeugnisse“ zugeordnet. Dieses Potenzial wurde für Flächen vergeben, die einerseits an
hochwertige Naturräume angrenzen oder in Schutzgebieten liegen, oder eher kleinräumige
zusammenhängende Produktionsflächen aufweisen, die hochwertige biologische
Erzeugnisse liefern. Diese Flächen befinden sich generell in den Projektgemeinden südlich
der Donau und würden sich für eine einheitliche Vermarktung ihrer Produkte eignen.

Der eingeplanten „Landschaftsachse“: Potenzial „Ökopuffer, Freihaltezone“, die an der
österreichisch-slowakischen Staatsgrenze südlich der Donau verläuft, würden mehrere
wichtige Funktionen zuteil werden:

1. Vermeidung von sprunghaftem und unkontrolliertem Siedlungswachstum, sowie von
ungeplantem Zusammenwachsen von Bratislava mit dem österreichischen Umland

2. Aufwertung der Wohngebiete auf beiden Seiten der Grenze.

3. Durch das Freihalten der Landschaftsfläche hält man sich mehrere Optionen für die
Zukunft offen. „Eine davon könnte auch die Realisierung eines
Hochwasserschutzprojektes für Teile Bratislavas und die österreichischen
Donaugemeinden an der Grenze sein, was zusätzlich eine Standortaufwertung für
potenzielle Wohngebiete mit sich bringen würde.“ 5

Die Stadtgemeinde Hainburg an der Donau unterliegt zwar, wie in Abb. 8 ersichtlich, nicht
mehr der Planungsfestlegung der „Landschaftsachse“ (die grüne Pfeilsignatur endet an der

5 PGO, KOBRA 2010 Stadt-Umland-Kooperation, S. 26

20



GRUNDLAGENBERICHT
Stadtqemeinde Hainburq/Donau

a " e r d' n 9s in den grenznahen Gemeindebereichen bereits Züge
einer intendierten Ökologisch orientierten Freihaltezone auf, die gegenständlichen Bereiche
werden land- und forstwirtschaftlich genutzt.

bbildung 8. Räumliches Leitbild KOBRA+, Teilbereich Nord

Quelle: PGO, KOBRA 2010 Stadt-Umland Kooperation Bratislava

3.4.2 KOBRA2010

Aufbauend auf den Inhalten des Räumlichen Leitbildes - Rahmenkonzeptes der KOBRA+
Projektregion basiert der Masterplan Grünraum, Erholung, Tourismus (Abb. 9). Als
Grundlage wurde das KOBRA Radroutennetzwerk verwendet, wobei dieses vor allem als
Verbindungselement zwischen den Highlights der Region zu verstehen ist. „Dadurch soll der
Regionsgedanke weiter gefestigt sowie eine spezifische Identität mit hohem
Wiedererkennungswert etabliert werden.“ 6

Die im Masterplan dargestellten „Highlights der Region“ wurden thematisch geordnet und im
Gemeindebereich Hainburg an der Donau folgendermaßen verortet:

Als Naturerlebnis wurde das Naturschutzgebiet Braunsberg genannt und planlich vermerkt
(grün unterlegter „Punkt 9“).
Das Kulturerlebnis „Historisches Stadtzentrum Hainburg“ (braun unterlegter „Punkt 7“) wurde
im Masterplan als kulturelles Highlight der Region bezeichnet.
Als Wassererlebnis im Hainburger Gemeindegebiet gelten laut Masterplan die Badebereiche
im Nationalpark Donauauen (blau unterlegter „Punkt 2“). Die „Grenz-Tour“ verläuft als

6 PGO, KOBRA 2010 Stadt-Umland-Kooperation, S. 31
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